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Vorwort 

Cessiones legis finden sich in unterschiedlichen Rechts- und Regelungsberei-
chen, unter anderem im Bürgerlichen Recht (hier zum Beispiel im Bürgschafts-
und Unterhaltsrecht), im Arbeits- und im Sozialrecht sowie im Privatversiche-
rungsrecht. Trotz ihrer großen rechtlichen Bedeutung und Verbreitung sind bis-
her nur Teilbereiche erörtert und einzelne Legalzessionsregelungen untersucht 
worden. Ziel dieser Abhandlung ist es, die cessio legis umfassend zu anlysieren 
und zu systematisieren. Dies erfolgt am Beispiel der bürgerlich-rechtlichen Le-
galzessionsanordnung der §§ 774 Abs. 1 und 1607 Abs. 2 BGB, der privatversi-
cherungsrechtlichen cessio legis des § 67 W G sowie der cessiones legis der 
§§116 SGB X und 6 EFZG im Sozialversicherungs- bzw. Entgeltfortzahlungs-
recht. Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten sollen aufgezeigt und analysiert, 
Divergenzen bewertet und dogmatisch hinterfragt werden. Auf diese Weise soll 
ein Modell der cessio legis erarbeitet werden. 

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2005 von der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Habilitations-
schrift angenommen. 

Mein besonders herzlicher Dank gilt meinem akademischen Lehrer, Herrn 
Professor Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer, für die wertvollen Anregungen, die we-
sentlich zum Fortgang der Arbeit beigetragen haben, die ständige Gesprächs-
und Diskussionsbereitschaft, den großen Freiraum für meine wissenschaftliche 
Arbeit und insgesamt für die wissenschaftliche und persönliche Unterstützung 
während meiner Tätigkeit als Assistentin am Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Wirtschaftsrecht, Abt. III der Universität zu Münster. Zu großem Dank bin ich 
des Weiteren dem Zweitgutachter, Herrn Professor Dr. Ingo Saenger, verpflich-
tet, der trotz der vielfältigen Belastungen des wissenschaftlichen Alltags eine zü-
gige Durchführung des Habilitationsverfahrens ermöglicht hat. 

Meinem Vater und meinem Mann danke ich herzlich für ihren Einsatz beim 
Korrekturlesen. 

Dank gebührt weiterhin der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die För-
derung der Drucklegung durch einen Druckkostenzuschuss sowie dem Verlag 
Mohr Siebeck für die Aufnahme in die Reihe Jus Privatum. 



VI Vorwort 

Die Abhandlung ist meinem Mann gewidmet, ohne dessen Verständnis, Ge-
duld, Unterstützung und Beistand die Arbeit in der vorliegenden Form nicht hät-
te entstehen können. 

Münster/Essen, im Juni 2006 Katharina von Koppenfels-Spies 
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Erstes Kapitel 

Einleitung 

Betrachtet man die an vielen Stellen normierten Legalzessionsanordnungen, ihre 
konkrete gesetzliche Ausgestaltung und ihren jeweiligen Regelungskontext, so 
drängt sich der Anschein einer gewissen Beliebigkeit bzw. einer gesetzgeberi-
schen Willkür im Hinblick auf die Anordnung von cessiones legis auf. Der Blick 
auf das geltende System der Rückgriffs- bzw. Ausgleichsansprüche bestätigt und 
verstärkt diesen Eindruck: Warum ist für bestimmte, anscheinend vergleichbare 
Dreiecksverhältnisse oder auf den ersten Blick funktionsähnliche Drittleistungen 
entweder gar kein Ausgleich, ein gesetzlich normierter, selbständiger Ausgleichs-
anspruch, ein Anspruch nach Geschäftsführungs- bzw. Bereicherungsrecht oder 
aber ein gesetzlicher Forderungsübergang vorgesehen?1 Argumentations- und 
Begründungsansätze, welche die Anordnung und gesetzliche Ausgestaltung ein-
zelner Legalzessionsregelungen mit einer Interessenbewertung der Beteiligten 
oder mit deren besonderer Schutzwürdigkeit legitimieren2, verstärken den Ein-
druck der fehlenden Systematik und Struktur der cessio legis und der Rückgriffs-
ordnung. 

In der vorliegenden Abhandlung soll dem oben geschilderten Eindruck 
nachgegangen und seine Berechtigung überprüft werden. Vor diesem Hinter-
grund ist die Frage zu klären, ob sich trotz der unterschiedlichen Regelungszu-
sammenhänge und der divergierenden gesetzlichen Ausgestaltung einheitliche 
Strukturen der im Wege der cessio legis geregelten Dreiecksverhältnisse, überein-
stimmende Voraussetzungen für die Anordnung einer Legalzession sowie 
einheitliche Kriterien für die konkrete gesetzliche Ausgestaltung der Legalzessi-
onsregelungen ermitteln lassen. Kann ein dogmatisch fundiertes und in der 

1 Vgl. insoweit auch Frotz (JZ 1964, S .665) : »Das dogmatische Grundproblem des Rück-
griffs in seinen zahlreichen Spielarten ist ungelöst.« und Raisch (JZ 1965, S .703 , 705): »Der 
Eindruck der dogmatischen Beliebigkeit der Lösung von Regressfällen . . .«; so auch Dilcher J Z 
1967, S .110 , 111, 113. 

2 Vgl. insoweit nur die Beispiele in führenden Kommentierungen zu § 116 SGB X (Hervorhe-
bungen durch die Verfasserin): ».. . dem Interesse des Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeträ-
gers oder der Bundesagentur für Arbeit Geltung zu verschaffen ...« (Hauck/Noftz/NeWs § 116 
SGB X Rn. 1) oder »... der Geschädigte ... erscheint schützenswerter als .. .« (Hauck/Noftz/ 
Nehls § 116 SGB X Rn.33) oder »Sie dient dem Schutz des Geschädigten ...« (Hauck/Noftz/ 
Nehls § 116 SGB X Rn.37) , ferner »... zum Schutz des Geschädigten ...« (KassKomm/íCaíer 
§ 1 1 6 SGB X Rn.226) und »Diese Regelung .. . bewirkt einen schwächeren Schutz des Geschä-
digten ...« (KassKomm/Kafer § 116 SGB X Rn.218) . 



2 Einleitung 

Rechtspraxis handhabbares, einheitliches Modell der cessio legis herausgearbei-
tet werden? In Anbetracht der auf den ersten Blick nicht zu erkennenden Syste-
matik der cessio legis sowie der Kriterien für ihre Anordnung und angesichts der 
vielfach auszumachenden Unbeholfenheit im Umgang mit der cessio legis soll die 
vorliegende Abhandlung einen Beitrag zur Strukturierung und Systematisierung 
der cessio legis und damit zugleich auch der Rückgriffsordnung liefern. 



A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Ziel dieser Abhandlung ist es, die cessio legis umfassend zu beleuchten. Da bisher 
meist nur Teilbereiche erörtert1 oder einzelne Legalzessionsregelungen untersucht2 

worden sind, ist eine weiter ausgreifende Untersuchung dieses Themas erforder-
lich. Dies gilt umso mehr, als die meisten Monographien, die sich allgemein mit der 
cessio legis befassen, aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts stammen.3 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die cessio legis nur in bestimmten (Drei-
ecks-)Verhältnissen angeordnet ist, in anderen dagegen nicht, soll im Rahmen 
der nachfolgenden Untersuchung mit dem Ziel einer Systematisierung, Ordnung 
und Bewertung herausgearbeitet werden, in welchen Fällen bzw. Situationen ein 
gesetzlicher Forderungsübergang angeordnet ist, was also das Typische dieser 
Konstellationen ist, warum eine cessio legis in diesen speziellen Fällen angeord-
net ist und was das Besondere, das Charakteristische des gesetzlichen Forde-
rungsübergangs ist; angestrebt wird mithin eine dogmatische Durchdringung 
der Rechtsfigur »cessio legis« bzw. des Legalzessionsregresses. Die der Anord-
nung einer cessio legis zugrunde liegenden, im Gesetz positivierten Wertungen4 

sollen herausgearbeitet werden; ihrer Herkunft, Überzeugungskraft, Geltung 
oder Problematik ist nachzugehen.5 Die in den gesetzlichen Legalzessionsrege-
lungen zum Ausdruck kommenden Grundentscheidungen sollen ermittelt, die 

1 Vgl. zum Beispiel Bütow N e m o subrogat contra se angewandt auf die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches der cessio legis bei der Subrogation, 1908; Resch Der Zei tpunkt des 
Forderungsübergangs bei einer Legalzession gem. § 332 ASVG, JB1. 2002, S. 341 ff.; Tribess Die 
Leistungsfreiheit des Versicherers aus § 67 Abs. 1 Satz 3 im Falle des Vorausverzichts; Ewert Der 
Rechtsgrundsatz »in praeteri tum von vivitur« im deutschen und französischen Recht. 

2 Vgl. zum Beispiel Wachsmuth Voraussetzungen und Wirkungen der versicherungsrechtli-
chen Legalzession, 1978; Löscher Der Rückgriff des Bürgen im Konkurs des Hauptschuldners , 
1937; Breuer Die cessio legis bei der Bürgschaft, 1922; Grethlein Übergang von Unterhaltsfor-
derungen 1954; Bydlinski Der Rückgriff der Akkredit ivbank kraf t Legalzession (§1358 ABGB) 
in Bank-Archiv 50, S .680ff . 

3 Vgl. nur Becker Die cessio legis im römischen, gemeinen und bürgerlichen Recht unter be-
sonderer Berücksichtigung der einzelnen Anwendungsfäl le , 1903; Decker Die sogenannte ces-
sio legis, 1902; Michelsen Der Forderungsübergang kraf t Gesetzes, 1901; Ruer Die sogenannte 
cessio legis im gemeinen Recht und Bürgerlichen Gesetzbuch, 1900; Krings Der gesetzliche For-
derungsübergang im Bürgerlichen Gesetzbuch, 1936; Ziegler Der gesetzliche Forderungsüber-
gang, 1938; aus dem Jahre 1968 s tammt die Monograph ie von Hübener Der gesetzliche Forde-
rungsübergang im System der Rechtsordnung. 

4 Vgl. Ballerstedt FS Flume 1978 Bandl , S .257, 258. 
5 Vgl. Ballerstedt FS Flume 1978 Bandl , S .257f . 



4 A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Problemlösungen verglichen und die sich hieraus ergebenden Strukturen be-
stimmt werden.6 Die grundlegenden und systembildenden Maximen des gesetzli-
chen Forderungsübergangs sind herauszufinden und zu bewerten.7 

Dogmatik wird nicht um ihrer selbst willen betrieben. Sie hat sowohl eine kri-
tische als auch eine verständniserschließende Funktion dem geltenden Recht ge-
genüber.8 Sie weckt und stärkt das Bewusstsein von der Rechtlichkeit einer Ent-
scheidung und hält für die zukünftige (legislatorische) Rechtsentwicklung Leitli-
nien und Wertmaßstäbe bereit.9 Als Methode rein logischer Interpretation, 
Schlussfolgerung und Systembildung erfüllt die Rechtsdogmatik immer auch ei-
ne pragmatische und damit praktische Aufgabe.10 

Die dogmatische Untersuchung einer Rechtsfigur hat von ihren aktuellen ge-
setzlichen Ausprägungen unter gleichzeitiger Bezugnahme auf ihre dogmenge-
schichtlichen Aspekte auszugehen.11 Dementsprechend sind Werkzeug bzw. Ma-
terial einer dogmatischen Durchdringung der cessio legis ihre in verschiedenen 
Gesetzen und in unterschiedlichen Regelungs- bzw. Sachzusammenhängen posi-
tivierten Regelungen. Um die dem gesetzlichen Forderungsübergang bzw. seiner 
Anordnung zugrunde liegenden Wertungen und Grundentscheidungen sowie die 
hieraus folgende Struktur im Sinne einer dogmatischen Untersuchung ermitteln 
und die cessio legis in das komplexe gesetzliche (Rückgriffs-)System einordnen 
zu können, sind somit die Legalzessionsregelungen im Hinblick auf ihre Anwen-
dungsbereiche, ihre Voraussetzungen und Rechtswirkungen sowie ihre konkrete 
rechtstechnische Ausgestaltung miteinander zu vergleichen und zu bewerten. 

Die folgende Abhandlung behandelt fünf charakteristische Legalzessionsan-
ordnungen (§§774 und 1607 BGB, §6 EFZG, §67 W G und §116 SGB X). 
Stellvertretend für die Vielzahl der verstreut anzutreffenden Normierungen eines 
gesetzlichen Forderungsübergangs soll auf ihrer Grundlage der Versuch einer 
dogmatischen Systembildung unternommen werden.12 

6 Vgl. Horn N J W 1967, S .601, 606f. ; Beierstedt FS Flume 1978 Bandl , S .257, 258 . 
7 Vgl. Horn N J W 1967, S. 601, 606; Coing Geschichte und Bedeutung des Systemdenkens in 

der Rechtswissenschaft , S. 26, 40f . 
8 Beierstedt FS Flume 1978 Bandl , S .257, 258f . 
9 Beierstedt FS Flume 1978 Bandl , S .257, 258f . 
10 Meyer-Cording Kann der Jurist heute noch Dogmatiker sein? S. 20; Wieacker FS Gadamer 

1960 S.312f . 
1 ' Zu r Einbeziehung auch historischer Aspekte vgl. Ballerstedt FS Flume 1978 Band I, S. 257, 

258; Coing Juristische Methodenlehre S.60; Horn N J W 1967, S .601, 605f . ; siehe auch unten, 
zweites Kapitel A. 

12 Obschon auf diese Weise sicherlich die aussagekräftigsten Ergebnisse im Sinne einer dog-
matischen Strukturbi ldung erzielt würden , werden nicht sämtliche Vorschriften, die einen ge-
setzlichen Forderungsübergang anordnen, berücksichtigt. Angesichts der Tatsache, dass der 
Kreis der Legalzessionsregelungen bereits sehr umfangreich ist und noch ständig weiter wächst 
(»Auch der Gesetzgeber scheint vielfach die Übersicht über die Fälle verloren zu haben, in denen 
er bereits einen gesetzlichen Forderungsübergang vorgesehen hat« , Hübener Der gesetzliche 
Forderungsübergang im System der Rechtsordnung S. 2), würde eine Untersuchung sämtlicher 
Vorschriften, die einen gesetzlichen Forderungsübergang anordnen, den Rahmen sprengen. 



B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes: 
Die behandelten cessiones legis 

Exemplarisch werden hier zur Erarbeitung allgemeiner Strukturen die bürger-
lich-rechtlichen cessiones der §§774 und 1607 Abs. 2 BGB, die privatversiche-
rungsrechtliche Legalzession gem. § 67 W G , die cessio legis des Sozialversiche-
rungsrechts in § 116 SGB X und die entgeltfortzahlungsrechtliche Legalzession 
des § 6 EFZG behandelt. Wenngleich sie nicht schwerpunktmäßig thematisiert 
wird, spielt für den Untersuchungsgegenstand auch die cessio legis des Gesamt-
schuldrechts1 aufgrund der Zweispurigkeit des Regresses (§426 Abs. 1 und 2 
BGB) sowie aufgrund der von der herrschenden Meinung2 vorausgesetzten 
Gleichstufigkeit der Gesamtschuldner eine Rolle. 

Prägend für die bürgschaftsrechtliche cessio legis (§ 774 BGB)3 ist zum einen 
die gesetzlich vorgesehene Zweispurigkeit des Bürgenregresses in Gestalt der 
Ausgleichsansprüche aus dem Innenverhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner 
und aus der gem. § 774 BGB übergegangenen Forderung. Zum anderen wird das 
Dreiecksverhältnis zwischen Gläubiger, Hauptschuldner und Bürge im Regelfall 
durch die Akzessorietät und Subsidiarität der Bürgschaft charakterisiert. 

Die unterhaltsrechtliche Legalzession (§ 1607 Abs. 2 BGB)4 ist aufgrund ihrer 
Einbettung in das System einer gesetzlichen Rangordnung von Interesse. 

Für den Schadensregress werden stellvertretend die cessiones legis der §§67 
W G 5 , 1 1 6 SGB X6 und 6 EFZG7 zu Grunde gelegt. Diese Legalzessionen lassen 
sich unter den Oberbegriff des »Regresses kollektiver Schadensträger«8 zusam-
menfassen. Es handelt sich bei den Drittleistungen jeweils um klassische Versor-
gungsleistungen; im Falle der privatversicherungsrechtlichen Legalzession hat 
sich der Gläubiger die zusätzliche Absicherung durch seine Versicherungsprämi-
en bzw. -beiträge erkauft; in ähnlicher Weise könnte auch die Arbeitgeberleis-

1 Sogleich unter III. 
2 Ausführlich hierzu unten, zweites Kapitel B I. 1. b). 
3 Sogleich unter I. 
4 Sogleich unter II. 
5 Sogleich unter IV. 
6 Sogleich unter V. 
7 Sogleich unter VI. 
8 Begriff von Baumann Der Regress kollektiver Schadensträger im freiheitlichen Sozialstaat, 

1977. 



6 B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes: Die behandelten cessiones legis 

tung bei § 6 E F Z G charakterisiert werden, sie kann aber auch als Ausdruck der 
arbeitgeberseitigen Fürsorge zu bewerten sein. § 116 SGB X steht schließlich für 
die wohl am differenziertesten geregelte Legalzessionsanordnung. 

Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundzüge der oben angesprochenen 
Legalzessionsregelungen skizziert werden, um auf dieser Grundlage die hier ge-
troffene Auswahl der cessiones legis zu begründen. 

I. Cessio legis zugunsten des Bürgen (§ 774 BGB) 

§ 774 Abs. 1 BGB ordnet den gesetzlichen Übergang der Hauptforderung auf den 
leistenden Bürgen an. 

1. Verhältnis zwischen H a u p t s c h u l d und Bürgschaf t 

Charakteristisches Merkmal des bürgschaftsrechtlichen Dreiecksverhältnisses 
zwischen Bürge, Hauptschuldner und Gläubiger ist zum einen die Akzessorietät 
der Bürgschaft und zum anderen - jedenfalls dem gesetzlichen Regelfall nach -
die Subsidiarität der Bürgschaft gegenüber der Hauptschuld. 

Die Akzessorietät von Hauptschuld und Bürgschaft kommt vor allem in der 
Regelung des § 7 6 7 Abs. 1 Satz 1 BGB zum Ausdruck. Die Verpflichtung des Bür-
gen ist in ihrem Umfang und Bestand an die Hauptverbindlichkeit geknüpft, wo-
durch das Bürgenrisiko festgelegt und begrenzt wird. § 765 Abs. 1 BGB macht 
das Entstehen einer Bürgschaft von der Existenz einer zu sichernden (Haupt-) 
Forderung abhängig. Die §§ 768 , 770 BGB verknüpfen Bürgschaft und Haupt-
schuld im Hinblick auf ihre Durchsetzbarkeit: Dem Bürgen stehen bei der 
Durchsetzung (weitgehend) dieselben Rechte zu wie dem Hauptschuldner. Die 
Bürgschaft ist somit in ihrem Entstehen, Umfang, Erlöschen und ihrer Durch-
setzbarkeit von der Hauptschuld abhängig. Der Bürgschaftsvertrag begründet 
zwar eine rechtlich selbständige, von der gesicherten Hauptschuld zu unterschei-
dende Verbindlichkeit des Bürgen; diese ist aber an die Hauptschuld angelehnt. 
Das Akzessorietätsprinzip ist bei der Bürgschaft zwingendes Recht. Es gehört zu 
den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung und entspricht dem 
gesetzlichen Leitbild der Bürgschaft.9 

9 BGHZ 95, S. 350, 357; BGH W M 1966, S. 1 2 2 , 1 2 4 ; Staudinger/Ho™ § 768 Rn.29 , § 767 
Rn. 1 ff.; v. WestphalenWM 1984, S. 1 5 8 9 , 1 5 9 1 f. Das Akzessorietätsprinzip wird nicht in allen 
Facetten streng eingehalten; das Gesetz selbst (so zum Beispiel in § 767 Abs. 1 Satz 2 BGB) und 
der Parteiwille (so etwa im Falle der Bürgschaft auf erstes Anfordern; sie beseitigt die Akzesso-
rietät nicht vollständig, da auf die Einreden nur vorläufig verzichtet wird, vgl. BGHZ 74, S. 244, 
247f. ; BGHZ 147, S .99 , 102f.; Bydlinski AcP 190, S. 165, 168ff.; MüKo /Habersack §765 
Rn. 99, § 768 Rn. 3; Erman/Herrmann Vor § 765 Rn. 12) ermöglichen Lockerungen und Durch-
brechungen der Akzessorietät, allerdings stets nur in einzelnen Aspekten. Wird die Akzessorie-
tät kraft Vereinbarung vollständig ausgeschlossen, liegt keine Bürgschaft mehr vor, sondern ein 
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Die Subsidiarität der Bürgschaft gegenüber der Hauptschuld zeigt sich in den 
aufschiebenden Einreden der Vorausaufrechnung ( § 7 7 0 Abs. 2 BGB), der Vo-
rausklage und -Vollstreckung ( § § 7 7 1 - 7 7 3 BGB). Der Bürge haftet nach dem 
Hauptschuldner; daher muss der Gläubiger erst die rechtlichen Möglichkeiten, 
vom Hauptschuldner Befriedigung zu erlangen, ausschöpfen, bevor er den Bür-
gen in Anspruch nimmt.10 Die Subsidiarität ist bei der selbstschuldnerischen 
Bürgschaft (§ 773 Abs. 1 BGB) durch den Wegfall der Einrede der Vorausklage 
abgeschwächt; sie ist verstärkt bei der Ausfallbürgschaft.11 

2 . Befriedigung des Gläubigers 

Gem. § 774 Abs. 1 Satz 1 BGB geht die Forderung des Gläubigers gegen den 
Hauptschuldner auf den Bürgen über, soweit dieser den Gläubiger befriedigt. Be-
friedigung des Gläubigers bedeutet Erfüllung der Bürgschaftsschuld, zum Bei-
spiel durch Erfüllung gem. § 362 BGB, Erlass, Aufrechnung oder Vergleich;12 

nur sichernde oder vorläufige Handlungen, etwa die Erbringung von Sicherheits-
leistungen zur Abwendung der Zwangsvollstreckung, genügen nicht.13 

Der Bürge, der den Gläubiger befriedigt, erfüllt damit seine eigene Bürg-
schaftsschuld, nicht die Hauptforderung. Durch die Leistung des Bürgen wird 
aber der Gläubiger zugleich im Hinblick auf die Hauptforderung befriedigt: An 
die Stelle der Erfüllungswirkung des § 362 Abs. 1 BGB tritt ein Inhaberwechsel 
der fortbestehenden Hauptforderung.14 

3. Gesetzlicher Forderungsübergang auf den Bürgen 

Die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner geht mit der Befriedi-
gung des Gläubigers, also im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung, 
auf den Bürgen über. Bei diesem gesetzlichen Forderungsübergang bleibt die 
Hauptforderung des Gläubigers inhaltlich und qualitativ unverändert. Der Bür-
ge erwirbt die Forderung des Gläubigers in ihrer konkreten Beschaffenheit. Sie 

anderes Sicherungsmittel, etwa eine Garantie (BGH W M 1966, S. 122, 124; Erman /Herrmann 
Vor § 7 6 5 Rn.4 ; MüKo /Habersack § 7 6 8 Rn.3) . Ausführlich zur Akzessorietät unten, zweites 
Kapitel B. I. 2. a). 

10 Staudinger/Horn (1997) § 771 Rn. 1; Erman /Herrmann § 771 Rn. 1; Medicus Schuldrecht 
II Rn.527 ; LarenzJCanaris Schuldrecht II/2 § 6 0 III. 3.; Selb Mehrheiten von Gläubigern und 
Schuldnern S .204f . 

11 Staudinger/Hor« (1997) Vorbem. zu §§ 765ff. Rn. 17; Medicus Schulrecht II Rn.534 ; Er-
man /Herrmann § 771 Rn. 3; Larenz/Canaris Schuldrecht II/2 § 60 III 3. c); Fikentscher Schuld-
recht Rn. 1004. Ausführlich zur Subsidiarität unten, zweites Kapitel B. I. 2. c). 

12 BGH W M 1998, S. 4 4 3 , 4 4 6 ; Erman /Herrmann § 774 Rn. 3; Bamberger/Roth/Rofce § 774 
Rn.3 ; MüKo /Habersack § 774 Rn.4 mit weiteren Nachweisen. 

13 Vgl. Staudinger/Hor« (1997) § 774 Rn. 11 f.; MüKo/Habersack § 774 Rn.5 ; Erman/Herr-
mann § 774 Rn.3 . 

14 Erman/Herrmann § 774 Rn.4 ; Staudinger/Hor« (1997) § 774 Rn.3 . 
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behält ihre in dem Rechtsverhältnis zum Schuldner begründeten Vorzüge. Akzes-
sorische Nebenrechte und diesen gleichzustellende, unselbständige sichernde 
Nebenrechte gehen gem. § § 4 1 2 , 401 BGB ohne weitere Rechtsakte mit der 
Hauptforderung auf den Bürgen über. 

Der gesetzliche Forderungsübergang gem. § 7 7 4 BGB kann nur eintreten, 
wenn Haupt- und Bürgschaftsschuld bestehen. Ist die Bürgschaft unwirksam 
und leistet der (vermeintliche) Bürge an den Gläubiger, kommt es nicht zum ge-
setzlichen Forderungsübergang. Aufgrund des unwirksamen Bürgschaftsvertra-
ges ist der Gläubiger rechtsgrundlos bereichert, so dass der Bürge mit seiner Leis-
tung lediglich einen Bereicherungsanspruch gegen den Gläubiger erwirbt.15 Ist 
die Bürgschaft zwar wirksam begründet, aber gegenstandslos, weil eine zu si-
chernde Forderung fehlt, kommt eine cessio legis bei Leistung des Bürgen an den 
Gläubiger ebenfalls nicht in Betracht. Eine Forderung, die nicht entstanden oder 
bereits wieder erloschen ist, kann nicht übergehen. Auch in diesem Fall fehlt der 
Leistung des Bürgen der Rechtsgrund, so dass der Gläubiger gem. § 812 Abs. 1 
Satz 1 BGB zur Rückgewähr verpflichtet ist.16 

Unter den Voraussetzungen des § 776 BGB wird der Bürge von seiner Bürgen-
verpflichtung (teilweise) befreit. Gibt der Gläubiger eine mit der verbürgten For-
derung verbundene Sicherheit oder ein Vorzugsrecht auf, verliert er seine Bürg-
schaftsforderung insoweit, als der Bürge aus dem aufgegebenen Recht nach 
§ 7 7 4 BGB hätte Ersatz verlangen können. Diese Regelung sichert den Rückgriff 
des Bürgen gem. § § 7 7 4 , 4 1 2 , 4 0 1 BGB und schützt ihn vor einer Erhöhung sei-
nes Haftungsrisikos durch den Gläubiger.17 

4. Subrogationsklausel, § 774 Abs. 1 Satz 2 BGB 

Gem. § 774 Abs. 1 Satz 2 BGB kann der Übergang der Forderung (sowie der Ne-
benrechte) nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.18 Dies 
entspricht einem allgemeinen Rechtsgrundsatz bei Legalzessionen, wonach nie-
mand einen anderen an die eigene Stelle mit Wirkung gegen sich selbst treten 
lässt.19 Zu einer Benachteiligung des Gläubigers durch den gesetzlichen Über-
gang der Hauptforderung auf den Bürgen kann es kommen, wenn der Bürge bei 
der Geltendmachung seiner Rechte mit Rechten des Gläubigers konkurriert, et-
wa wenn die Leistung des Bürgen nicht ausreicht, den Gläubiger vollständig zu 
befriedigen, entweder weil der Bürge nur Teilleistungen erbringt oder die Bürg-
schaft ohnehin nur einen Teil der Hauptschuld sichert. § 7 7 4 Abs. 1 Satz 2 BGB 

15 Palandt/Sprau § 7 7 4 Rn.6 ; Erman /Herrmann § 7 7 4 Rn.12 . 
16 MüKo /Habersack § 7 7 4 Rn.6 . 
17 Vgl. MüKo/Habersack § 776 Rn. 1; Bamberger/Roth/Rofce § 776 Rn. 1; Erman /Herrmann 

§ 776 Rn. 1 f.; Medicus Schuldrecht II Rn. 531; Larenz/Canaris Schuldrecht II/2 § 60 III. 4. 
18 Umfassend zur Subrogationsklausel unten, drittes Kapitel B. IV. 1. 
19 Vgl. RGZ 82, S. 133, 135f.; Herpers AcP 166, S .454 ; Wacke JA 1980, S .721 ; 
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sichert in diesen Konkurrenzsituationen die Rechtsstellung des Gläubigers. Die 
Subrogationsklausel bezweckt daher keinen allgemeinen Schutz des Gläubigers 
vor wirtschaftlichen Nachteilen, sondern soll eine Verschlechterung der Rechts-
stellung des Gläubigers infolge des gesetzlichen Forderungsübergangs verhin-
dern.20 Der Bürge, der nur einen Teil der verbürgten Schuld gezahlt hat und auf 
den daher die Hauptschuld und die akzessorischen Sicherungsrechte nur teilwei-
se übergegangen sind, muss daher mit dem auf ihn übergegangenen Recht auf 
Befriedigung aus einem Sicherungsrecht hinter dem ursprünglichen Gläubiger 
zurücktreten. Der Gläubiger kann seine verbleibenden Rechte vorrangig vor den 
abgeleiteten Rechten des Bürgen durchsetzen. 

5. Behandlung von Einwendungen, § 774 Abs. 1 Satz 3 BGB 

Neben §§412, 404 BGB, wonach dem (Haupt-)Schuldner ermöglicht wird, die 
gegen den bisherigen Gläubiger begründeten Einwendungen21 auch dem neuen 
Gläubiger (Bürge) gegenüber geltend zu machen, ordnet § 774 Abs. 1 Satz 3 BGB 
im Hinblick auf die Behandlung von Einwendungen an, dass der Hauptschuld-
ner dem Bürgen alle Einwendungen, die sich aus dem zwischen ihnen bestehen-
den Rechtsverhältnis ergeben, entgegenhalten kann. Auch wenn der Bürge die 
gem. § 774 BGB auf ihn übergegangene Hauptschuld geltend macht, ist der 
Hauptschuldner nur im Rahmen des Innenverhältnisses verpflichtet.22 Die cessio 
legis und das gegebenenfalls zwischen Hauptschuldner und Bürge bestehende 
Rechtsverhältnis (oftmals ein Bürgschaftsauftrag) werden nicht voneinander 
abstrahiert, vielmehr schafft § 774 Abs. 1 Satz 3 BGB ein weitgehend einheitli-
ches Rückgriffsverhältnis.23 

6. Zweispurigkeit des Rückgriffs im Bürgschaftsrecht 

Das Bürgschaftsrecht ist durch die Zweispurigkeit des Rückgriffs gekennzeich-
net: Der Bürge kann sowohl aus der im Wege des gesetzlichen Forderungsüber-
gangs gem. § 774 Abs. 1 BGB auf ihn übergegangenen Hauptforderung gegen 
den Hauptschuldner vorgehen als auch aus einem selbständigen originären Aus-
gleichsanspruch, der sich aus seinem Verhältnis zum Hauptschuldner (Auftrag, 
Geschäftsbesorgung oder Geschäftsführung ohne Auftrag) ergibt. Während letz-
terer die von dem Bürgen getätigten Aufwendungen ausgleichen soll, trägt die 

20 MüKo/Habersack §774 R n . l l ; Palandt/Sprau §774 Rn.12; Erman /Herrmann §774 
Rn. 13. 

21 Umfassend zur Behandlung von Einwendungen im Rahmen des gesetzlichen Forderungs-
übergangs unten, drittes Kapitel A. I. 2. 

22 BGH W M 1992, S.908; Erman /Herrmann $774 Rn.12; Bamberger/Roth/Rohe §774 
Rn. 9. 

23 MüKo/Habersack §774 Rn.15. 
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cessio legis dem Umstand Rechnung, dass der Bürge lediglich eine fremde Schuld 
absichert und daher die Belastung mit der Gläubigerbefriedigung nicht endgültig 
tragen soll.24 Die cessio legis sichert den selbständigen Erstattungsanspruch des 
Bürgen aus dem Innenverhältnis zum Hauptschuldner zusätzlich ab und ver-
stärkt ihn. Ihr Vorteil gegenüber dem selbständigen Erstattungsanspruch besteht 
darin, dass sie dem Bürgen einen klaren und eindeutigen, im Hinblick auf seine 
Beweisbarkeit und seinen materiellen Umfang unproblematischen Anspruch ver-
schafft, der dem Bürgen zusätzlich über § § 412, 401 BGB den Zugriff auf die für 
die Hauptschuld bestellten Sicherheiten ermöglicht. Der Zweck des § 774 BGB 
wird dementsprechend in einer Erleichterung und Effektuierung des Rückgriffs 
des Bürgen gesehen.25 Der Aufwendungsersatzanspruch aus dem Innenverhält-
nis zwischen Bürge und Schuldner ist insofern von Vorteil, als er eigenständig 
verjährt (§ 195 BGB); im Unterschied dazu kann der Hauptschuldner seiner In-
anspruchnahme aus dem legalzedierten Anspruch über §§412,404 BGB auch ei-
ne Verjährung der Hauptforderung einredeweise entgegen halten.26 

7. Relevanz des § 774 BGB im Rahmen einer Untersuchung 
der cessio legis 

Die bürgschaftsrechtliche Legalzession ist für eine Untersuchung der cessio legis 
nicht so sehr wegen ihrer rechtstechnischen Ausformung von Interesse, sondern 
vor allem wegen der Besonderheiten des der cessio legis zugrunde liegenden Drei-
ecksverhältnisses zwischen Gläubiger, Hauptschuldner und Bürge: Charakteris-
tisch für den gesetzlichen Forderungsübergang in § 774 Abs. 1 BGB sind die Ak-
zessorietät der Bürgschaft sowie die dem gesetzlichen Regelfall der nicht-selbst-
schuldnerischen Bürgschaft entsprechende Subsidiarität der Bürgschaftsschuld 
gegenüber der Hauptschuld. 

Gegenstand der weiteren Untersuchungen wird sein, inwieweit die Akzessorie-
tät und/oder Subsidiarität in diesem Dreiecksverhältnis den vorgesehenen Aus-
gleich im Wege der Legalzession bedingen und inwieweit sich daraus Rück-
schlüsse auf allgemeine Anforderungen und Voraussetzungen für den Eintritt ei-
nes gesetzlichen Forderungsübergangs ziehen lassen. Speziell im Hinblick auf die 
Ausgleichsproblematik darf nicht aus den Augen verloren werden, dass das 
Bürgschaftsrecht - im Unterschied zu anderen Legalzessionskonstellationen - im 
Regelfall neben der cessio legis in § 774 Abs. 1 BGB noch einen (selbständigen) 

24 MüKo /Habersack $ 774 Rn. 1; Pa landt /Sprau § 774 Rn. 5. 
25 B G H Z 139, S.214, 219; MüKo IHabersack $774 R n . l ; S taudinger /Horn (1997) § 7 7 4 

Rn. 3; Reinicke/Tiedtke Kreditsicherung Rn .84 ; Reinicke DB 1967, S .847, 848f.; Larenz/Ca-
naris Schuldrecht II/2 § 60 IV 2.; Fikentscher Schuldrecht Rn. 1005. 

2 6 E rman IHerrmann $ 774 Rn. 12; M ü K o IHabersack § 774 Rn. 15; Medicus Schuldrecht II 
R n . 5 2 8 . 
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Drittleistungswille 88, 121, 130, 430 , 

433 
Drittschadensliquidation 127, 147ff. , 

176, 468 
Drittzuständigkeit 267 
Durchsetzbarkeit 198 
Durchsetzungskonkurrenz 278 
Durchsetzungspri vilegierungen 173 
Durchsetzungsvorrecht 22, 270 
Dynamische Tendenz 90 
Effizienz 402 
Ehegattenunterhalt 376 
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Ehemalige Ehegatten 384ff. , 475 
Eigen Verantwortung 51 
Einflussmöglichkeit 157 
Einflussmöglichkeit, privatautonome 238 
Eingetragene Lebenspartnerschaft 257 
Eingriffskondiktion 373, 400 
Einkommenseinbuße 304 
Einstandspflicht 412 
Eintrittspflicht 434 
Einwendungen 9, 173, 198 ff. 
Einzelanalogie 378f. , 399 
Einzelfallsubsidiarität 403 
Entbindungskosten 251 
Entgeltfortzahlung 5, 23 ff. 
Entlastung 266 
Entlastungsverteilung 123 
Erfüllung 7, 86ff., 96 
Erfüllungsakt, schuldbefreiender 89 
Erfüllungsbegriff 90f. 
Erfüllungsfiktion 402, 406, 408 
Erfüllungsgemeinschaft 48, 93f., 440 
Erfüllungsgemeinschaft, einseitige 122 
Erfüllungsproblematik 406 f. 
Erfüllungswille 87 

Erfüllungswirkung 86, 92, 86, 141, 440, 
443 

Erfüllungswirkung, einseitige 444 
Erfüllungswirkung, relative 92f., 118, 

122, 139, 146, 395, 406f. , 443, 463, 
466 

Erfüllungswirkung, wechselseitige 444 
Erfüllungszuständigkeit 122 
Erkenntnisverfahren 270 
Erlassvertrag 328, 331, 352 
Ersatzhaftung 12, 63, 377, 413f. , 419f. , 

428 
Ersatzleistung 384 
Ersatzschuldner 414 
Erstattungsanspruch 10, 396, 399, 401 
Erstattungskonstellation 411 
Erstattungsrecht 401 
Erstprämie 282 
Erwerbseinkommen 294 
Erwerbsminderungsrente 243 
Erwerbsschaden 453, 457 
Erwerbsverhältnisse 416 
Erzeugereigenschaft 212 
Familienangehöriger 24 

Familienbudget 260 
Familienfrieden 263 
Familienprivileg 15, 17ff., 22, 24, 26, 

31, 109, 189, 255 f f„ 322, 353, 365, 
471 f. 

Familienschutz 260 
Familienunterhalt 326 
Familienverband 256 
Feststellungsklage 215 
Flexibilität 402 
Folgeehe 3 90 ff. 
Folgeprämie 282 
Forderungsbelastungen 177 
Forderungsidentität 13, 15, 167, 171, 

182, 188, 194, 203, 226, 293, 310f. , 
313, 3 2 1 , 3 4 2 , 3 5 9 , 3 6 0 , 472 

Forderungsinhalt 223 
Forderungskauf 42, 44, 431 
Forderungskollision 271 
Forderungsprivilegierungen 177 
Formalismus der Rechtsgeschäfte 41 
Formularprozess 38 
Fremdgeschäftsführungsabsicht 130 
Fremdnütziges Handeln 141 
Fremdtilgungswille 121, 430 
Funktionsänderung 167 
Funktionswandel 166ff., 170, 172, 184 
Fürsorge 60, 69, 83, 149, 186, 297, 348, 

374f. , 466 
Fürsorgecharakter 121 
Fürsorgegedanke 299 
Fürsorgepflicht 290 
Fürsorgeverhältnis 83 
Gefährdungshaftung 346 
Gefährdungshaftung, mitwirkende 286 
Gefahrerhöhung 338f. 
Gefahrtragung 69, 74 f., 155, 348 
Gefahrtragungsregel 151 f. 
Gefüge 164, 180 
Gegenseitigkeit 204 
Gemeinschaft, häusliche 20, 255 ff., 322 
Gemeinschaftsverhältnis 442 
Generationensolidarität 66 
Gesamtanalogie 378ff. , 391, 410, 462 
Gesamtgläubigerschaft 302, 304 
Gesamthandschuldner 47 
Gesamtpauschale 356 
Gesamtschaden 291, 308 
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Gesamtschuld 5, 27ff . , 47ff . , 3 8 3 , 390 , 
3 9 5 , 4 2 2 , 439f f . , 4 6 0 

Gesamtschuldregel 371 f. 
Gesamtschuldregress 4 4 0 
Gesamtwirkung 54f . , 60, 93f . , 4 4 0 
Geschäftsbesorgung 9, 131 
Geschäftsbesorgung, erfolglose 142 
Geschäftsführung ohne Auftrag 9, 128, 

2 3 8 , 252 , 278f . , 371f . , 383 , 3 9 0 , 4 0 5 , 
4 3 4 , 4 3 7 , 4 6 6 , 4 6 8 , 475 

Geschäftsführungsregress 86, 127ff . , 
237 f . 

Geschäftszweck 165 
Gesellschaft 370 , 392ff . , 475 
Gesellschafterrückgriff 393ff . 
Gesellschaftshaftung 393ff . 
Gesellschaftsschuld 393 ff. 
Gesetz der großen Zahl 353 
Gesetzesanalogie 378 f. 
Gewere 41 
Gewillkürte Zession 127, 147ff . , 371 f. 
Gewinnabwehr 102, 106 
Gewinnquelle 114 
Gläubigerauswechselung 178 
Gläubigerbedarf 56 , 80ff . , 155, 2 5 2 , 

376 , 4 3 4 , 4 6 6 
Gläubigerbefriedigung 231 
Gläubigerbenachteiligung 15 
Gläubigerbenachteiligungsverbot 18, 26 , 

3 1 , 2 7 9 
Gläubigerkonkurrenz 270ff . , 3 1 8 , 4 7 2 
Gläubigermacht 142 
Gläubigerprivileg 49 , 57 
Gläubigerschutz 2 8 1 , 4 1 9 
Gläubigerschutznorm 181 
Gläubigervorrang 28 , 2 8 1 
Gläubigerwechsel 198 
Gleichartigkeit 56 
Gleichordnungsverhältnis 76 
Gleichrangigkeit 46ff . , 76, 3 9 0 , 412f f . , 

4 1 9 

Gleichstufigkeit 27 , 30ff . , 46f f . , 78 , 303 , 
3 7 3 , 390 , 3 9 5 , 439f . , 4 4 2 

Gleichzeitigkeit 56 , 2 4 7 
Globalverantwortlichkeit 51, 4 0 9 
Glossatoren 4 2 
Glücksteilhabe 102 
Groteskfälle 354 

Gruppentheorie 242 f . 
Güterverteilung 132 
Güterzuordnung 45 , 132 , 187 
Gutgläubigkeit 2 1 1 , 2 1 3 
Haftpflichtversicherer 2 3 4 , 262f f . , 2 8 2 , 

344 , 352 
Haftungsausschluss 336ff . 
Haftungsbegrenzung 295ff . , 336ff . 
Haftungsbegrenzung, gesetzliche 291 
Haftungserweiterung 338 , 420 f . 
Haftungsgrenze, persönliche 168, 171 
Haftungshöchstgrenze 272 
Haftungshöchstsumme 295ff . , 301 , 3 0 8 , 

312ff . , 351 
Haftungshöchstsumme, gesetzliche 

286f f . , 2 9 0 
Haftungslockerung 337ff . 
Haftungsmasse 2 7 4 
Haftungsminderung 3 3 9 
Haftungsprivileg 2 5 9 
Haftungsquote 293ff . , 353 , 4 1 7 , 4 2 1 , 

4 2 4 
Haftungsrecht, ziviles 2 5 4 
Haftungssubsidiarität 283 
Haftungssummenbegrenzung 3 0 5 , 4 7 2 
Haftungsumfang 2 4 8 
Haftungsverband 388 , 4 2 1 
Härteeinwand 170 
Härteklausel 2 8 0 
Hauptforderung 7 
Haushaltsgemeinschaft 259 
Heilbehandlungskosten 245 , 350f . 
Hilfsmittel 243 
Hinterbliebenenanspruch 2 4 4 
Hinterbliebenenrente 2 4 4 , 2 9 4 , 298 
Höchstsummenbegrenzung 346 
Identitätsgrundsatz 2 8 6 , 289 , 358 
Identitätskonzeption 159, 162 ff., 170 , 

178 , 208 
Identitätsmerkmal 165 
Identitätsprinzip 158, 172 
Identitätsprinzip, sukzessionsrechtliches 

160 
Identitätsverlust 165 
Identitätsvorstellung 167 
In praeteritum non vivitur 199 
Individualausgleich 2 9 2 , 308 
Individualrechtsverhältnis 344 
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Individualverantwortung 110 
Individuum 343 
Informationspflicht 26 
Informationsvorenthaltung 341 
Inhaltsänderung 218 
Innenverhältnis 9, 4 2 3 , 4 3 6 , 4 4 1 , 4 4 3 , 

4 4 7 
Innen Verhältnis, unterhaltsrechtliches 372 
Insolvenz 2 7 5 , 4 2 3 , 4 6 7 
Insolvenzrisiko 3 1 7 , 4 2 2 
Insolvenzverfahren 161 
Intensitätsdämpfung 163, 172, 2 7 3 , 278 
Interesse 115 f. 
Interessenausgleich 129, 182 
Interzession 62 , 395 
Iuris vinculum 173, 176 
Jahrespauschale 355 
Jahresrente 3 0 4 
Justinian 38 , 42 
Kauffiktion 4 0 
Kausalität 103 
Kausalkette 4 5 6 
Kausalzusammenhang 103 
Kenntnis 4 3 7 
Kinderbetreuung 385 
Kindesunterhalt 428 
Kindeswohl 278 , 2 8 2 
Klagenkauf 39 
Kollektiv 34 
Kollektivierung 343 
Kollisionsnorm 2 7 2 
Kompensationsleistung 2 5 4 , 4 0 4 
Kongruenz 16, 20 , 22 , 25 , 56ff . , 60 , 

105, 2 3 3 , 239ff . , 2 4 4 , 2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 2 , 
310ff . , 321 f., 342 , 357f . , 360f . , 393 , 
4 3 5 f . , 4 5 6 f . , 4 6 0 , 4 6 7 , 4 7 1 

Kongruenz, persönliche 2 4 9 
Kongruenz, sachliche 2 4 1 ff. 
Kongruenz, zeitliche 247f f . 
Kontrollmechanismus 218 
Krankengeld 25 , 2 3 9 , 2 4 3 , 334 , 4 5 0 
Krankenkassenbeiträge, fingierte 4 5 6 
Kulanz 4 3 2 

Kulanzleistung 369 , 4 1 2 , 4 3 1 ff., 4 6 2 , 
475 

Kürzungsverfahren 296 
Lastenordnung 187 
Lastentragung 375 , 4 5 8 

Lastenverschiebung 139, 153, 2 3 7 , 306 , 
3 2 7 , 363 , 403 

Lastenverteilung 67 , 73 , 79 , 155, 2 5 4 , 
3 1 2 , 322 , 325 , 377 , 3 8 2 , 4 0 4 , 4 0 8 , 
4 1 7 , 4 2 1 , 425 , 4 3 2 , 4 3 4 , 4 4 2 , 4 6 7 , 
4 6 9 

Lastenverteilung, endgültige 154 
Lastenverteilung, gerechte 125, 136, 

167, 169, 183, 304f . 
Lastenzuständigkeit 126 , 138 
Lebensbedarf 126, 194 , 2 5 0 , 423 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche 2 5 6 f. 
Lebenspartner 2 5 7 
Lebenssachverhalt 2 4 2 
Leistung, versicherungsfremde 4 5 7 
Leistungsbewirkung, reale 87 
Leistungserbringung 231 ff. 
Leistungsfähigkeit 415 
Leistungsinteresse 166 
Leistungskondiktion 3 7 3 , 4 0 0 
Leistungspflicht 4 3 2 
Leistungsträger, öffentlich-rechtliche 196 
Leistungsunfähigkeit 56 , 3 9 1 , 413f . 
Leistungsunwilligkeit 413 
Leistungsverweigerungsrecht 25f . , 2 1 6 
Leistungszweck 165 
Leitidee 116 
Leitlinie 120 

Liberalitätsleistung 3 5 4 , 4 3 1 , 4 3 2 
Liquiditätsrisiko 78 , 4 4 5 ff. 
Lohnfortzahlung 150 
Lohnnebenkosten 2 4 7 
Mangelverteilung 286 , 307 
Manipulationsmöglichkeit 335 
Manipulationsverbot 328 
Marktwirtschaft 178 
Massenentschädigungssystem 349 
Massenverwaltung 245 
Materielle Pflichtenstellung 122 
Maxime 116 
Mediatisierung 358 
Mehrfachleistung 4 0 1 
Mehrpersonenverhältnis 443 
Mindestversicherungssumme 283 
Mitbürge 303 
Mithaftung 2 9 7 
Mitverantwortung 293ff . , 386 
Mitverantwortungsquote 2 9 5 
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Mitverschulden 21 , 25 , 286ff . , 2 9 0 , 
293ff . , 306 , 3 0 8 , 310ff . , 346 , 3 5 1 , 4 7 2 

Mitwirkungspflichten 26 , 31 
Modell 3 2 3 , 4 6 5 
Modellcharakter 369 , 397 , 4 6 2 , 4 7 4 
Möglichkeitsmaßstab 2 3 5 
Nachforderungsverbot 199 
Nachhaftung 283 
Nachrangigkeit 50 , 78, 322 
Nächsthaftender 4 2 0 
Nähebeziehung 1 2 2 , 4 0 9 
Näheprinzip 76 f. 
Näher-daran-Sein 130 
Naturalrestitution 4 4 9 
Nebenrechte 8, 161, 191 ff., 2 7 4 , 2 7 9 , 

3 6 3 , 4 7 1 

Nemo subrogat contra se 2 7 8 , 3 1 7 , 3 2 0 
Neuwert 306 
Neuwertversicherung 1 1 3 , 1 1 5 , 2 4 5 
Nichtschuld 4 3 4 
Novation 37f . 
Nutzungsausfall 245 
Objektiv-subjektive Theorie 130 
Obliegenheitsverletzung 282 
Obligation 37 
Obligationsinhalt 91 f. 
Obligationsziel 91 
Obligationszweck 165 
Ökonomie 159 
Ordre public 112 
Organismus 180 
Pactum de non cedendo 225 
Pactum de non petendo 352 , 3 5 4 , 356 
Partnerschaftsgesellschaft 393ff . , 3 4 0 
Pauschalausgleich 343 , 350f . , 363 
Pauschalierung 352 , 3 5 5 , 363 
Pauschalzahlungsvereinbarungen 355 
Personalhaftung 36, 158 
Personalvollstreckung 36 
Personenhandelsgesellschaft 393ff . , 4 0 0 
Pfändungsprivileg 13, 169, 191 , 193ff . 
Pflegegeld 243 
Pflegekind 256 

Pflichtbeitragszeiten 448ff . , 4 5 1 
Pflichtenstellung, formelle 122 
Prämien 316 
Prämienkalkulation 3 3 9 
Prämienzahlung 2 8 8 , 2 9 9 

Präventionsgrundsatz 59 , 2 7 1 , 2 8 1 , 2 8 5 , 
315 

Primärverpflichteter 43 , 301 
Prioritätsgrundsatz 49 , 59 , 197, 2 5 4 , 

271 , 2 8 5 , 306 , 308 , 314f . , 349 , 360 
Privatautonomie 180, 182ff . , 2 2 7 , 2 3 6 , 

2 3 8 , 2 7 4 , 325 , 328 , 335f . , 342 , 364 , 
4 6 0 , 4 6 7 , 4 7 4 

Privatversicherungsrecht 5, 15 ff., 
Privilegium causae 195 
Problemlage 465 
Prozesskostenvorschuss 250f . 
Prozessrisiko 356 
Prozessvertretung 37f . 
Quotenvorrecht 16f. , 21f . , 31 , 189 , 2 3 0 , 

268ff . , 322 , 351 , 353 , 365f . , 4 7 1 
Quotierung 4 4 1 , 4 4 3 , 447 
Rahmenvertrag 352 
Rangfolge 2 7 5 , 4 6 7 
Rangmanipulation 3 2 7 
Rangordnung 5, 11, 32 , 61ff . , 65 , 2 3 9 , 

3 4 2 , 4 3 2 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 6 3 , 4 6 7 
Rangordnung, gesetzliche 14 
Rangposition 2 6 9 , 305 , 316 
Rangregel 58ff . , 78, 4 1 9 
Rangstufe 4 1 9 
Rangverhältnis 46ff . , 62ff . , 153, 187 , 

315 , 375f . , 4 2 4 
Rangverschiebung 327 , 331 
Rangwirkung 4 2 1 , 4 4 7 
Rationalisierungseffekt 159, 171 f., 355 
Rationalisierungsinstrument 159 
Realisierungsrisiko 78 
Rechnungseinheit 101 , 104 
Rechtsanalogie 379f . , 391 , 399 , 4 1 0 , 

4 6 2 
Rechtsanwendung 4 6 4 
Rechtsgeschichte 36 
Rechtsklarheit 126, 159 , 324 , 366 , 438 
Rechtsphänomen 4 3 1 
Rechtsprinzip, allgemeines 384 
Rechtssicherheit 126 , 159, 2 5 6 , 324 , 

366 , 4 3 5 , 4 3 8 
Rechtstradition, europäische 376 
Rechtsverfolgung 3 8 8 , 4 1 4 , 4 1 8 , 4 2 0 , 

4 2 6 
Rechtsverfolgungsschwierigkeiten 12, 

379 , 387ff . , 4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 7 , 4 3 6 , 4 4 6 
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Rechtszuständigkeit 191 
Regelungsgehalt 4 1 7 
Regelungslücke 374 , 3 8 3 , 4 1 6 , 4 2 0 , 4 2 4 
Regelungsmaxime 182 
Regelungsmechanismus 381 
Regelungszusammenhang 189 
Regressabwehrkosten 355 
Regressausfall 291 
Regressfunktion 124, 129 , 152, 2 0 2 
Regressgrundlage 4 2 4 
Regressinstrument 152, 375 , 4 2 4 , 4 3 2 
Regressinteresse 166, 191 
Regresskonstellation 337 
Regresskosten 355 
Regressmittel 124 
Regressmodus 1 2 8 , 4 1 7 , 4 7 5 
Regresspauschalierung 22 , 349ff . 
Regresstechniken 157 
Regressverzichtsabkommen 325, 344 , 

349f . , 355f . , 357 
Regressweg 124, 145 
Regresszweck 157, 3 0 1 
Regulierungsaufwand 356 
Regulierungsmechanismus 364 , 369 , 

432f . , 4 6 2 , 4 7 0 , 4 7 5 
Reichsoberhandelsgericht 103 
Relative Theorie 2 9 0 , 293 ff. 
Relativer Charakter 174 
Relativitätsgrundsatz 44 , 158, 172ff . , 

1 8 8 , 2 0 3 , 2 7 2 , 3 6 4 , 4 6 9 
Rentenanwartschaft 4 4 9 , 4 5 4 
Rentenbeitrag, fingierter 4 5 7 
Rentenbiographie 4 5 1 , 4 5 5 , 4 5 7 
Rentenleistung 304 
Rentennachteil 4 5 2 
Rentenrechtliche Zeit 451 
Rentenversicherung 4 4 8 ff. 
Rentenzahlbetrag 2 9 4 
Rentnertod 298 f. 
Reservehaftung 76 
Restschadensquote 2 9 4 
Rezeption 4 2 
Risikoregel 152 
Risikoübernahme 155 
Risikoverteilung 138 
Römisches Recht 36ff . , 158f . 
Rückforderung 4 3 4 
Rückgriffsforderung 153 

Rückgriffsklage 39 
Rückgriffskondiktion 131, 137f . , 140 , 

4 0 5 
Rückgriffsordnung 152ff . , 369 , 390 , 

4 3 3 , 4 3 7 , 448 , 4 6 2 , 4 7 4 f . 
Rückgriffssystem 35 , 468 
Rückgriffstechnik 124 
Rückgriffsverhältnis 9, 2 9 3 , 369 
Rückgriffsweg 463 
Sanktionsregelung 3 3 6 
Schaden, inkongruenter 305 , 309 
Schaden, kongruenter 305 , 309 
Schadensabwicklung 352 
Schadensausgleichungssystem 253 
Schadensbegriff, normativer 100 
Schadensberechnung 101, 105 
Schadensersatzanspruch 16 f., 19, 23 , 

370f f . 
Schadensfreiheit 117 
Schadensminderungspflicht 106 
Schadensregress 5 
Schadensregulierung 355 
Schadensrisiko 338 , 3 4 4 
Schadensteilungsabkommen 325 , 3 4 4 , 

349f . , 351 ff., 357 
Schadensträger, kollektiver 302 , 343 , 

349 , 3 6 3 , 445 ff. 
Schadenstragung, kollektive 261 
Schadenstragungspflicht 373 
Schadenstragungssystem 2 5 3 
Schadenstragungssystem, individualisti-

sches 343 
Schadenstragungssystem, kollektives 343 
Schadensunterdeckung 2 9 0 , 306 , 322 
Schadensverantwortung 3 7 5 , 4 5 7 
Schadens Verlagerung 151 
Schadens Versicherung 15 
Schadensvorsorge 106 
Schädigerhaftung 67f . 
Schädigerzuständigkeit 155 
Scheinvater 425 ff. 
Scheinvaterregress 2 1 2 , 250ff . , 2 8 1 f., 

426f f . , 4 3 7 , 4 6 3 , 4 7 5 
Schenkung 4 3 4 
Schmerzensgeld 23 , 2 4 4 , 3 4 7 
Schuldbefreiung 133, 4 0 5 
Schuldbeitritt 176 
Schuldinhalt 164 
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Schuldnereinwendung 202 , 363 
Schuldnerinteresse 153 
Schuldnerkonkurrenz 318 , 392 , 425f f . , 

4 3 0 
Schuldnermehrheit 370ff . , 428 , 4 3 6 
Schuldnermehrheit, gestufte 375 , 4 2 9 
Schuldnerschutz 13, 188, 208 , 364 , 471 , 

4 7 4 
Schuldtilgung 1 1 8 , 1 4 4 , 4 4 3 
Schutzbedürftigkeit 157 
Schutzbereich, Versicherungsvertrag 249 
Schutzposition 198 
Schutzwürdigkeit 157 
Sekundärverpflichteter 43 
Selbstbehalt 288 , 305 , 311 
Selbstbestimmungsrecht 158, 181 f. 
Sicherungsabtretung 163 
Sicherungsgeber, konkurrierende 197 
Sicherungsgrundschuld 163 
Sicherungsrecht 28 , 192, 275 
Sicherungsrechte, fiduziarische 163 
Sicherungssystem, soziales 401 
Sicherungsübereignung 163 
Sicherungszweck 2 7 6 
Sittenwidrigkeit 340 
Solidargemeinschaft 291 , 299 , 451 , 453 , 

456 f . 

Solidarität 60 , 66f . , 70, 75, 83, 149, 
186, 375f . , 4 6 6 

Solidarität, familiäre 3 7 4 
Solidarität, kollektive 72 , 348 , 363 
Solidarität, nacheheliche 385 
Solidarität, soziale 68 
Solidaritätscharakter 121 
Soll-Verteilung 125 
Sonderbeziehung, schuldrechtliche 174, 

177 
Sondervermögen 395 
Sozialfürsorgepflicht 83 
Sozialhilfe 234 , 279f . , 418f . 
Sozialhilfebedürftigkeit 2 9 7 
Sozialhilfeträger 19, 234ff . , 236 , 3 2 6 
Sozialleistung 19, 21 
Sozialleistung, zweckidentische 401 
Sozialleistungsträger 19, 68 
Sozialleistungsverhältnis 238 , 293 
Sozialstaatsprinzip 70 
Sozialversicherungsrecht 5, 18ff. 

Sozialversicherungsverhältnis 2 3 8 
Sozialverwaltung 4 0 7 
Sozialvorsorgeträger 2 3 6 
Spezialität 140 
Spitzenklausel 353 , 355 
Stammrecht 327 , 332 
Statusverhältnis 2 5 0 
Stellvertretung 176 
Stiefkind 256 
Stillhalteabkommen 352 
Störungsfreiheit 2 2 6 
Strukturmerkmal 45ff . , 437 , 4 6 2 
Stufenverhältnis 153 
Subjektive Theorie 129f . 
Subjektives Risiko 115 
Subrogationsklausel 8, 13, 16, 28 , 59 , 

61, 85, 181, 185, 189, 2 0 5 , 2 3 0 , 
268f f . , 322 , 366 , 381 , 471 

Subsidiarität 5, 6f . , 10, 14, 27 , 30f . , 50 , 
57 , 60 , 62ff . , 140, 196, 254 , 262 , 303 , 
373 , 376, 385 , 392f . , 419 , 4 4 2 , 4 4 6 , 
466 f . 

Subsidiarität, aktive 273 
Subsidiarität, unterhaltsrechtliche 388ff . 
Summenversicherung 15 
Systemänderung 353 
Systembruch 3 1 0 
Systemkonformität 440 , 453 
Systemsubsidiarität 4 0 3 
Teilschuld 413 , 4 1 9 , 421ff . , 4 3 6 
Teilungsabkommen 22, 353 
Tilgungsbestimmung 87, 91, 133 
Tilgungsgemeinschaft 48 , 93f . , 395 
Tilgungswirkung 139, 373f . , 376 
Tilgungszuständigkeit 398 
Totalreparation 348 
Totalschaden 305 
Transparenz 158, 171 
Trennungsunterhalt 326 
Treu und Glauben 104, 112, 205 
Treueverhältnis 81, 83 
Treuhand 449 , 4 5 3 , 4 5 9 
Treuhandfunktion 453ff . , 4 5 9 
Treuhandzession 455 , 4 6 0 
Überentschädigung 118 
Übergangsanordnung 473 
Übergangsanordnung, abstrakte 363 
Übergangsgeld 243 
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Übergangszeitpunkt 24, 231, 321, 329f. , 
365, 471 

Überleitungsanzeige 219 
Übertragungsmechanismus 190, 223 
Umverteilungsmechanismus 124f., 128, 

131, 135ff. , 139, 144, 153, 208f . , 363, 
369, 399, 417, 424, 432, 447, 462 , 
468, 470 , 473 

Unabdingbarkeitsregelung 333 
Unbeeinflussbarkeit 159, 359 
Unentgeltlichkeit 434 
Unfallfeste Position 457 
Unfallrente 243 
Unfallversicherungsträger 352 
Unfallzeitpunkt 233 
Ungerechtfertigte Bereicherung 278 f., 

466 

Unterhalt für die Vergangenheit 13, 170 
Unterhaltsausfall 419 
Unterhaltsbedarf 250, 301, 386, 416, 

429 
Unterhaltsbeziehung 423 
Unterhaltsebene 195 
Unterhaltsgewährung 370ff . , 428 
Unterhal tskonkurrenz 386 
Unterhaltsleistung, freiwillige 382 
Unterhal tsrangordnung 3 86 ff. 
Unterhaltsrecht 5, l l f f . , 65ff. , 409 
Unterhaltssicherung 420 
Unterhaltszweck 301, 423 
Unterhaltszweitschuldner 282 
Unterstützungspflicht 328 
Unterversicherung 288 
Unterversorgung 346 
Unübertragbarkeit 37 
Utiliter gestum 132 
Vaterschaft 427 
Vaterschaftsanfechtung 250f . 
Venire contra factum propr ium 205 
Verantwortung 68, 348 
Verdienstausfall 23, 25, 289, 347 
Verfügungsbefugnis 326 
Vergleich 25, 353 
Verjährungseinrede 201 ff. 
Verjährungsfrist 201, 233 
Verkehrsfähigkeit 227 
Verknüpfung, akzessorische 400 
Verletzergewinn 113 

Verletztengeld 243, 450 
Verlobte 256 
Vermögensopfer 136, 425 
Verpflichtetenkonkurrenz 382, 434 
Verpflichtetenmehrheit 14, 46, 440, 442, 

466 
Verpflichtetenordnung, gestufte 282 
Verpflichtetenrangordnung 67, 390, 430 
Verrechnungsmodalität 203 
Versichertengemeinschaft 76, 445 ff. 
Versichertes Risiko 340 
Versicherung 149, 186, 433 
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